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1. „Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Ver-
trag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden in einer Druck-
schrift zum Zweck der Verbreitung. 

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss 
abzurufen. 

Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der 
Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste 
Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 
genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen ab-
zurufen. 

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der 
Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem ge-
währten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. 
Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlages 
beruht. 

5. Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten 
Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift veröffentlicht wer-
den sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf die Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte 
Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik 

abgedruckt, ohne dass dies der ausführlichen Vereinbarung bedarf. 

6. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Ab-
schlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form nach 
einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, wenn deren Inhalt 
gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag 
unzumutbar ist.

Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung 
bindend. 

Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zei-
tung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. 

Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. 

7. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der 
Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckun-
terlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 

Der Verlag gewährleistet die für die belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die 
Druckvorlagen gegebenen Möglichkeiten. 

8. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständi-
gem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, 
aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag 
eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein echt auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung 
des Auftrages. 

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss 
und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. 
Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters und 
seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des Fehlens zugesicherter 
Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber 
Kaufleuten die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden 
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. 

Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden. 

9. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Ver-
antwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist 
mitgeteilt werden. 

10. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 
14 Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist sofort ohne Abzug unter 
Angabe der Rechnungsnummer zu zahlen. 

11. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr 
beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

12. Kosten für die Anlieferung bestellter Druckvorlagen, Filme und Zeichnungen sowie für vom 
Auftraggeber  gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

13. Filme werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht 
zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages. 

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Herausgebers. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen



Matthäus

Die Gemeindezeitschrift Treffpunkt Matthäus ist der optimale Werbeträger für die Bereiche

● Gesundheit
● Rechts-, Finanz- und Versicherungs-Beratung
● Dienstleistungen für Haus und Hof
● Handel
● Gastronomie

Er bietet Ihnen eine äußerst preisgünstige Insertionsmöglichkeit
Sie erreichen lückenlos 9.000 Haushalte in Berlin-Steglitz, dem Bezirk mit dem zweithöchsten 
Einkommen in Berlin

Zeitschriftenformat

DIN A4, 297 mm hoch, 210 mm breit

Satzspiegel 270 mm hoch, 185 mm breit 
 3 Spalten, je 58 mm breit

Anzeigenformate/Grundpreise s/w

Format         Breite x Höhe in m EUR

1/1 Seite      185 x 270 480,– 
1/2 Seite 185 x 136 / 93 x 270  240,– 
1/3 Seite      185 x 90 / 121 x 138          160,– 
1/4 Seite      185 x 68 / 93 x 135 / 121 x 104        120,– 
1/8 Seite        93 x 68 / 185 x 34 / 121 x 52   60,–

Zuschläge:

Vorzugsplatzierung: 4. Umschlagseite + 30%

Sonderfarbe 
je Farbe + 50%, jeweils auf den Grundpreis 

Angeschnittene Formate auf Anfrage

Agenturprovision

15 % (bei Beilagen und Beiheftern 10 %) 

Nachlässe

Innerhalb eines Insertionsjahres 3 x = 5 % 
 6 x = 10 % 

Beilagen

Höchstformat DIN A4 (297 x 210 mm) 

Preis je Tausend: 60,– EUR

Für Beilagen bitte bei Auftragserteilung Muster beifügen. 

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer 

Herausgeber

Gemeindekirchenrat der 
Evangelischen Matthäus-Gemeinde Berlin-Steglitz 
Schloßstr. 44, 12165 Berlin 
Telefon (030) 791 90 44 und 791 90 45 
Fax (030) 791 51 03 
E-mail: gemeinde@matthaeus-steglitz.de 

Erscheinungsweise

Zweimonatlich, in 2007 erscheinen 
Nr. 1 Jan./Febr. - Nr. 2 März/Apr. - Nr. 3 Mai/Juni 
Nr. 4 Juli/Aug. - Nr. 5 Sept./Okt. - Nr. 6 Nov./Dez., 
jeweils 1 Woche vor Beginn des 1. Erscheinungsmonats

Auflage: 9.000 Exemplare

Anzeigen-/Druckunterlagenschluss

10 Tage vor Erscheinen 

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF, Quark-/Indesign-/Pagemaker--
Dateien, per Mail an: klaus@bitze.de

Filme, Reinzeichnungen 
an Küsterei, Anschrift siehe oben

Auf Wunsch gestalten wir Ihre Anzeige auch nach Ihrem 
Entwurf 

Ansprechpartner

für technische/gestalterische Fragen: 
Klaus Welker, Zimmermannstr. 30, 12163 Berlin 
Tel. 030-79747633, Mail: klauswelker@gmx.de

für kaufmännische Fragen: Kurt Lesiewicz,
Anschrift siehe Gemeinde


